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Energiezentrum Haltikon

Verwaltungsgericht zerzaust die Beschwerden
Vergangene Woche erteilte das 
Schwyzer Verwaltungsgericht 
dem Energiezentrum Haltikon 
grünes Licht. Auch bei beson-
ders umstrittenen Punkten ist 
es sich seiner Sache sicher.

Von Fabian Duss

Das 54-seitige Verdikt des Schwy-
zer Verwaltungsgerichts lässt 
keine Zweifel offen: Es weist die 
Beschwerde des Udligenswiler Ge-
meinderats und mehrerer Anwohner 
gegen das geplante Energiezentrum 
der Agro Energie Rigi in Haltikon 
vollumfänglich ab und bekräftigt 
damit den vorinstanzlichen Be-
schluss des Regierungsrats.
Pikant ist auch: Das Verwaltungs-
gericht zweifelt, ob die Gemeinde 
Udligenswil überhaupt beschwer-
deberechtigt ist. Es folgt damit der 
Argumentation der Agro Energie 
Rigi, wonach «mit grosser Wahr-
scheinlichkeit» auszuschliessen 
ist, dass Udligenswil durch das ge-
plante Holzheizkraftwerk an der 
Gemeindegrenze beeinträchtigt 
wird. Ob Mehrverkehr, Lärm oder 
Geruchs- und Schadstoffimmissi-
onen: Das Gericht sieht nirgends 
eine bedeutende Beeinträchtigung 
der Udligenswiler. Es klärte deren 
Beschwerdelegitimation allerdings 
nicht abschliessend und ging auf die 
Beschwerde ein, denn zwei Anwoh-
nern konnte es die Beschwerdelegi-
timation nicht absprechen.
Inhaltlich hatte das Gericht einen 
ganzen Strauss von Beschwerde-
punkten zu klären. So etwa die um-
strittene Zonengrenzkorrektur des 
Küssnachter Bezirksrats. Dieser 
hatte die Haltikoner Industriezone 
um 275 m2 erweitert und eine gleich 
grosse Fläche in unmittelbarer Nähe 
in die Landwirtschaftszone ent-
lassen, um das 80-Mio.-Projekt zu 

ermöglichen. Das Verwaltungsge-
richt kommt nun zum Schluss, am 
Verfahren des Bezirksrats gebe es 
nichts zu beanstanden.

Keine Zweifel an Stoffflüssen
Die Udligenswiler Beschwerdefüh-
rer hatten auch die Plausibilität der 
im Umweltverträglichkeitsbericht 
(UVB) ausgewiesenen Stoff- und 
Materialflüsse infrage gestellt. Sie 

befürchteten, dass das Holzheiz-
kraftwerk dereinst nicht überwie-
gend mit Rest-, sondern mit Altholz 
gespiesen wird, da die Schilliger 
Holz AG geneigt sein könnte, ihr 
Restholz gewinnbringend zu ver-
kaufen. Die Beschwerdeführer un-
terstrichen ihre Befürchtungen mit 
der Tatsache, dass der Holzverar-
beitungsbetrieb während zehn Jah-
ren illegalerweise fremdes Altholz 

verbrannt und dafür rechtskräftigt 
bestraft wurde (der FS berichtete).
In der Tat hängt die Umweltbilanz 
des Energiezentrums stark von der 
Brennstoffversorgung ab, sprich: 
Davon, was verbrannt wird und wo-
her die Rohstoffe stammen. Sollte 
es tatsächlich an Restholz der Schil-
liger Holz AG mangeln und müsste 
Brennstoff mit Lastwagen angelie-
fert werden, würde sich die Umwelt-
bilanz der Anlage verschlechtern. 
Ein externer Gutachter kam im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens 
zum Schluss, die Angaben im UVB 
seien plausibel und nachvollziehbar. 
Das findet auch das Verwaltungsge-
richt. Es hält fest, eine Verwertung 
des Schilliger-Restholzes ausser-
halb des Betriebs wäre nicht nur mit 
Transportkosten verbunden, son-
dern auch nur beschränkt möglich. 
Sollte sich tatsächlich etwas an der 
Zusammensetzung der Brennstoffe 
ändern, was hinsichtlich der Emissi-
onen relevant sei, könnte «nötigen-
falls eingegriffen werden».

Keine problematische Überproduktion
Die Dimensionen des Agro-Projekts 
hatten wiederholt für Diskussio-
nen gesorgt. Die Agro Energie Rigi 
möchte damit 6000 Haushalte mit 
Wärme versorgen. Die Beschwer-
deführer fanden, das sei viel zu 
optimistisch, denn eine derart gros- 
se Nachfrage bestünde im Bezirk 
Küssnacht nicht. Ausserdem wür-
de das Energiezentrum im Som-
mer eine Überkapazität an Wärme 
produzieren. Auch der Bezirk hatte 
einst auf diese Punkte hingewiesen. 
In der Tat sei «nicht zu verkennen, 
dass der künftige Wärmeabsatz vom 
Anschlussgrad im Bezirk und in der 
Umgebung abhängt und nicht vom 
ersten Tag der Inbetriebnahme des 
Werkes an die höchstmöglich pro-
duzierbare Wärmeleistung abgege-
ben werden kann, sondern dass sich 
der Anschlussgrad kontinuierlich 

steigern wird», hält nun das Verwal-
tungsgericht zwar fest, geht trotz-
dem aber nicht von einer «proble-
matischen Wärmeüberproduktion» 
aus. Es weist diesbezüglich einer-
seits auf die gesetzlichen Vorgaben 
und die regelmässige Kontrolle 
durch die Energiefachstelle hin. An-
dererseits übernimmt es deren Ein-
schätzung, dass der Wärmebedarf 
im Bezirk mittel- und längerfristig 
höher ausfallen dürfte als bislang 
angenommen.

Gute Gründe für zu wenig Abstand
Auch was die Luftreinhaltung und 
die Lärmimmissionen durch den 
Betrieb oder den Mehrverkehr an-
belangt, hat das Verwaltungsgericht 
für die Bedenken der Udligenswiler 
Beschwerdeführer kein Gehör. Glei-
ches gilt für den Waldabstand, der 
im vorliegenden Projekt per Aus-
nahmebewilligung unterschritten 
wird. Der geplante Wärmespeicher 
kommt fünf Meter zu nahe am Wald 
zu stehen, die Begrenzungsmauer 
sogar um neun Meter. Die Vorinstan-
zen fanden, dass genügend besonde-
re Umstände vorlägen, um eine ent-
sprechende Ausnahmebewilligung 
zu gewähren. Das Verwaltungsge-
richt kommt nun zum selben Ergeb-
nis. Dank der Abweichung könne in 
verschiedener Hinsicht eine bessere 
Lösung erzielt werden, als wenn der 
Bau verschoben und deshalb massiv 
verkleinert werden müsste. Selbst 
eine Verlegung des Standorts von 
Haltikon weg wäre eine «deutlich 
schlechtere Lösung als die erfor-
derliche Waldabstandsunterschrei-
tung», argumentieren die Richter.
Heute Dienstag beraten die Udligens-
wiler Beschwerdeführer den aus ih-
rer Sicht unerfreulichen Gerichtsent-
scheid und das weitere Vorgehen. Es 
bleiben ihnen noch gut drei Wochen, 
um beim Bundesgericht Beschwerde 
dagegen einzureichen – oder endgül-
tig die Segel zu streichen.

So machen es alle – im Monséjour
Gleich an zwei Abenden kam Küssnacht in den Genuss von Mozarts Oper Così fan tutte. 

Das Sinfonieorchester des Kantons Schwyz präsentierte am Samstag und am Sonntag das 
1790 uraufgeführte Werk des Grossmeisters. Mitunter dabei waren die renommierten Sopra-
nistinnen Amanda Schweri (links) und Jelena Dojcinovic. Zusammen mit ihren Gesangskolle-
gen und mit der Hilfe des Orchesters brachten sie das Publikum immer wieder zum Staunen.

Text / Foto: Matthias Büeler

Aufgrund «besonderer Verhältnisse» darf das geplante Energiezentrum näher an 
den Wald gebaut werden als es das Gesetz vorsieht.  Foto: Fabian Duss

Angesichts der etwas heitere-
ren Jahreszeit richten die Zent-
ralschweizer Polizeikorps in den 
kommenden Wochen verstärkt 
ein Auge auf die Fahrfähigkeit 
der Verkehrsteilnehmer.

kapo. Die Polizei ruft dazu auf, 
sich nur in fahrfähigem Zustand 
hinter das Steuer zu setzen und so 
für mehr Sicherheit im Strassenver-
kehr zu sorgen. Das Unfallrisiko ist 
unter Alkoholeinfluss viermal so 
hoch, als wenn man sich nüchtern 
ans Steuer setzt. Aber auch grosse 
Müdigkeit wirkt sich negativ auf 
die Verkehrssicherheit aus. Fit für 
die Strasse ist nur, wer nüchtern, 
ausgeschlafen und ohne Drogen 
und Medikamente im Strassenver-
kehr unterwegs ist. 
Aufgrund der Erfahrung der Zen-
tralschweizer Polizeikorps, dass 
immer wieder Verkehrsteilneh-
mer kontrolliert werden, die nicht 

fahrfähig sind, werden sie in den 
kommenden Wochen bei Verkehrs-
kontrollen den Fokus auf die Fahr-
fähigkeit richten. Wer fährt, trinkt 
nicht ist das Motto, das auch wäh-
rend der Fasnachtszeit gilt. Die Po-
lizei empfiehlt Fasnachtsbesuchern, 
ihre Fahrzeuge zu Hause oder am 
Veranstaltungsort stehen zu lassen 
sowie die vielfältigen Transport-
möglichkeiten des öffentlichen 
Verkehrs, der Veranstalter und der 
Taxis zu nutzen.
Nehmen Sie ihre Eigenverantwor-
tung wahr und beherzigen Sie fol-
gende Punkte:

-
schaften und sorgen Sie dafür, dass 
der Lenker nicht trinkt.

-
gen Personen mit und halten Sie diese 
vom Fahren ab.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen.

Setzen Sie sich nie mit einem Kater 
ans Steuer.

Verkehrskontrollen

Wer fährt, trinkt nicht


